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E n t s c h 1 L eß u n g 

des Nationalrates vom 10. Juni 1975 

I ,cr; 
L Vä ~ 

zum Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsge

setz in der Fassung von 1929 durch die Einfügung von Bestimmun

gen über die umfassende Landesverteidigung geändert wird (1461 

und 1643 der Beilagen) 

, Ausgehend vom Bekenntnis zur umfassenden 
Landesverteidigung, wie es im Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom heutigen Tage betreffend 
ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem, das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
durch' die Einfügung von Bestimmungen über 
die umfassende Landesverteidigung geändert wird, 
zum Ausdruck kommt, ersucht der Nationalrat 
die Bundesregierung im Rahmen ihres Aufgaben
bereiches dafür vorzusorgen, daß die umfassende 
Landesverteidigung der Republik österreich nach 
folgenden Grundsätzen gestaltet wird: 

1. Zur Verwirklichung der um f ass end e n 
L a n des ver t eid i gun g leistet das öster
reichische Volk unter Bedachtn'ahme auf seine 
Möglichkeiten den erforderlichen Beitrag. Dar
unter sind neben der Erfüllung der allgemeinen 
Wehrpflicht 'und der Zuverfügungstellung ent
sprechender finanzieller Mittel des Staates insbe
sondere zivile Schutzvorkehrungen und wirt
schaftliche Bereitschaftsmaßnahmen zu verstehen. 
Zu diesem Zweck ist das österreichische Volk 
über Notwendigkeit, Aufgaben und Ziele der um
fassenden Landesverteidigung ausreichend zu in
formieren. 

2. Dem Bundesheer obliegt die mi I i t ä r i
s ehe L a n'cl e sv e r t eid i gun g. 

Das Bundesheer hat daher den Auftrag: 
a) Im Falle einer internationalen Spannung 

oder eines Konfliktes mit der Gefahr einer 
Ausweitung auf österreich jedem Versuch 
einer solchen Ausweitung zu begegnen, die 
Grenzen zu schützen und die Lufthoheit zu 
wahren; hiezu sind je nach den Gegeben
heiten aktive Verbände, Grenzschutzver
bände und territoriale Sicherungskräfte im 
voraussichtlich gefährdeten Raum einzu-
setzen (Krisenfall). . 

b) Im Falle einer militärischen Auseinander
setzung in der Nachbarschaft durch den 
Einsatz der aktiven Verbände im bedroh
ten, Gebiet und mobilgemachter Reserve
verbände die Aufrechterhaltung der Neu
tralität zu Lande und in der Luft zu er-

möglichen; das Eindringen fremder Trup
pen auf österreichisches Territorium ist zu 
verhindern, allenfalls übergetretene Teile 
dieser Truppen sind zu entwaffnen und zu 
internieren (Neutralitätsfall). 

c) Im Falle eines militärischen Angriffes auf 
österreich den Abwehrkampf an der Grenze 
aufzunehmen, durch Mobilmachung die 
volle militärische Verteidigungsfähigkeit 
in kürzestmöglicher Zeit zu erzielen und 
allenfalls verlorengegangene Gebiete zurück
zugewinnen (Verteidigungsfall). 

Die Streitkräfte des Bundesheeres haben nach 
ihren Führungsgrundsätzen, ihrer Gliederung, 
Ausbildung, Ausrüstung und Versorgung dem 
defensiven Charakter ihrer Aufgabe Rechnung zu 
tragen. Sie sind so zu gliedern, daß auch im Frie
den sofort einsatzfähige Verbände in angemesse
ner Stärke verfügbar sind. Dazu gehören auch 
die erforderlichen Fliegerverbände sowie Einrich
tungen für eine Luftraumüberwaehung und ein 
technisches Luftaufklärungs- und Fliegerleit
system, die den Aufgaben der Verteidigung und 
des Neutralitätsschutzes entsprechen; im Mobil
machungsfall sind die Streitkräfte durch die Auf
stellung von Verbänden des Reserveheeres auf 
die erforderliche Stärke zu bringen. 

Im Frieden sind alle Maßnahmen vorzubereiten, 
die für eine unverzügliche und wirksame mili
tärische Reaktion beim Eintritt eines der Be
drohungsfälle erforderlich sind. Zu diesem ge
hören insbesondere: die ständige Beobachtung 
der militärischen Lage, die rasche Mobilmachung 
von Reserveverbänden in personeller und mate
rieller Hinsicht, eine auf Einsatzaufgaben aus
gerichtete Ausbildung sowie Versorgungsvorkeh
rungen. 

. Unabhängig von diesen militärischen Aufgaben 
hat das Bundesheer auch die. anderen Bereiche 
der umfassenden Landesverteidigung zu unter
stützen. 

3. Im Rahmen der gei s t i gen L a n d e s
ver t eid i gun g soll das Verständnis der Be
völkerung für alle Bereiche der umfassenden Lan-
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des verteidigung ständig geweckt und verstärkt 
und gleichzeitig nach außen klargestellt werden, 
daß das österreichische Volk bereit und in der 
Lage ist, auch unter Opfern und unter ~u~bie
tung aller .Kräfte seine demokratischen Freiheiten, 
die Verfassungs- und Rechtsordnung, die Unab
hängigkeit und territoriale Unve:sehrthei~ d~r 
Republik, die Einheit des StaatsgebIetes SOWIe dIe 
Handlungsfreiheit unseres Landes zu schützen 
und zu verteidigen. Die Voraussetzung hiefür ist 
bereits in der Schule dadurch zu schaffen, daß die 
Ziele der umfassenden Landesverteidigung im 
Unterricht vermittelt werden. 

4. Zum Schutz der Bevölkerung und zur Siche
run" der Funktionsfähigkeit der staatlichen Ein
rich~ungen ist im Rahmen der z i viI e n L a n
des ver t ei d i gun g wie folgt vorzusorgen: 

a) Im Falle einer iriternationalen Spann.ung 
oder eines Konfliktes mit der Gefahr emer 
Ausweitung auf österreich ist die Bereit
schaft für &is Wirksamwerden· der für den 
Fall eines militärischen Angriffes auf öster
reich und für den Fall einer militärischen 
Auseinandersetzung in der Nachbarschaft 
zu treffenden Maßnahmen zu erhöhen 
(Krisenfall). 

b) Für den Fall einer militärischen Ausein
andersetzung in der Nachbarschaft sind 
Maßnahmen. zum Schutz gegen allfällige 
Auswirkungen dieser Kampfhandlungen 
auf österreichisches Gebiet zu ergreifen, 
Vorkehrungen für die Aufnahme von 
Flüchtlingen und für die im Völkerrecht 
vorgesehene· Behandlung der die Staats
grenze überschreitenden Mil~t~rtersonen 

. zu treffen und je nach der polltlsmen und 
militärischen Lage· das sofortige Wirksam
werden der für den Fall eines militärischen 
Angriffes auf Österreich zu treffenden Maß
nahmen sicherzustellen (Neutralitätsfall). 

c) Für den Fall eines militärischen Angriffes 
auf österreich sind die notwendigen Schutz
vorkehrungen zu treffen, die der Bevölke
rung unter Berücksichtigung der zu erwar
tenden Kriegseinwirkungen ein größtmög
liches Maß an Sicherheit und überlebens
chancen gewährleisten; gleichzeitig sind die 
Funktionsfähigkeit der Gesetzgebung, der 
wichtigsten Organe der Vollziehung und 
sonstiger lebenswichtiger Einrichtung~n so
wie die Information der Bevölkerung Slcher~ 
zustellen (Verreidigungsfall). 

5. Im Rahmen der wir t s c h a f tl ich e n 
L a n des ver t eid i gun g sind zur Vermei
dung von ökonomischen Störungen und zur Si-

cherung der Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
der österreichischen Wirtschaft für Krisenfälle 
entsprechende Vorsorgen zu treffen. 

Diese Aufgaben sind durch ein wirtschaftliches 
Krisenmanagement zu besorgen. Das Krisenmana
gement hat sicherzustellen, daß im Falle des Ein
trittes internationaler Spannungen sowie mittel-
barer oder unmittelbarer Bedrohungen eine aus-. 
reichende Versorgung der gesamten österreichi
schen Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gü
tern, die Bereitstellung der für die Verteidigung 
erforderlichen materiellen Mittel und die weitest" 
gehende Sicherung der Arbeitsplätze gewähr
leistet sind. 

Das wirtschaftliche Krisenmanagement hat alle 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit 
es seinen Aufgaben gerecht werden kann. Ins
besondere obliegen ihm: 

Bevorratungs- und· Produktionsprogrammie
rung, Aufbringungs-, Zuführungs- sowie Ver
teilungsvorsorgen, Bewahrung der Ernährungs
basis, Sicherstellung einer Energienotversor
"'ung Devisenbewirtschaftung, Maßnahmen 
~ur Aufrechterhaltung der Außenhandelsver
bindungen, Sicherung der für den Wirtschafts
ablauf unumgänglich notwendigen Arbeits
kräfte und Sicherung der .Erhaltung der Ar
beitsplätze mit dem Ziel weitgehen.der Erhal
tung der Vollbeschäftigung, Flüchtlmgsversor
gung sowie Förderung der Haushaltsbevor
ratung. 

Die Aufwenduno-en für eine Vorratshaltung sind 
entsprechend d~r Belastbarkeit der einzelnen 
Gruppen .und Institutionen sowie unter beson
derer Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit 
des einzelnen gerecht aufzuteilen. Der Bund hat 
dazu einen der Bedeutung dieser Aufgabe ange
messenen Beitrag zu leisten. 

6. Die Bundesregierung hat in Zusammenarbeit 
mit den Organen der Länder und Gemeinden 
und mit allen nach ihrem Aufgabenbereich sonst 
in Betracht kommenden Einrichtungen vorberei
tende Maßnahmen zur Verwirklichung der in 
dieser· Entschließung dargelegten Ziele, insbeson
dere auch für den Fall zu treffen, daß Teile des 
Bundesgebietes vorübergehend oder längerfristig 
in den Besitz eines Angreifers fallen sollten. 

7. Die vorstehend niedergelegten Zielsetzungen 
der umfassenden Landesverteidigung sowie Maß
nahmen zu ihrer Verwirklichung sind im Landes
verteidiO'ungsplan zusammenzufassen, der vor 
Beschlußfassung im Landesverteidigungsrat zu 
beraten ist. 
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